
 

 

 

Satzung 

Der Stadt Bexbach vom 21.11.2025 über eine 

Veränderungssperre 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Bexbach hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.11.2025 auf Grund von 
§§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2025 (BGBl. I S. 257) m. W. 
v. 30.10.2025 und § 12 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087), folgende Veränderungssperre für das 
Gebiet des Bebauungsplan
gemäß § 12 KSVG beschlossen 

 

§ 1 Zweck der Satzung 
 

Zweck der Satzung ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gebiet 
des zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplane

Konkretisierung der zulässigen Nutzungen und Anpassung an die vorliegenden Gegebenheiten. 

 

§ 2 Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich der Satzung ist in der Anlage 1 dargestellt und umfasst in der Gemarkung 
Oberbexbach die Flurstücke 6  1281/35, 1281/36, 1281/37, 1281/38, 1281/42; 1375/2, 1375/3, 
1376/6, 1376/8, 1376/9, 1376/10, 1376/11, 1376/12, 1376/14, 1376/15, 1376/17, 1376/18, 
1376/19, 1376/20, 1388/2 

Der in Anlage 1 beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Inhalt der Veränderungssperre 
 

Im Geltungsbereich der Satzung dürfen  

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden und bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;  



2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen werden, wenn überwiegende 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

§ 4 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren oder, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich ist, außer 
Kraft. 

 

Ausgefertigt: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss des 
Stadtrates der Stadt Bexbach übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

 

Bexbach den 21.11.2025 

 

 

Der Bürgermeister 

Christian Prech 

  



Abbildung 1: Lageplan 

Anlage 1 

 

 

  



Hinweis 

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087), gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dem 
Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der 
Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. 
 
 
Bexbach, den 21.11.2025 
 
 
 
Der Bürgermeister: 
Christian Prech 
 


